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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

(Stand März 2011) 

 

der  

F. Schumacher Maschinenteilefabrik GmbH & Co. KG 

 

 

1. Geltungsbereich, Vertragsschluss, Preise 

 

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVB) gelten für alle unsere 

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Besteller“). Die AVB gelten nur, 

wenn der Besteller Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  

 

1.2 Unsere AVB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder anderslautende Bedingungen des 

Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn,  wir haben ihrer Geltung ausdrücklich 

zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn 

wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AVB abweichender Bedingungen des 

Bestellers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.  

 

1.3 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung der Ware durch den 

Besteller gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes 

ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Kalenderwochen 

anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den 

Besteller erklärt werden.  

 

1.4 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses aktuellen Preise. Unsere Preise verstehen sich ohne die gesetzliche 

Umsatzsteuer ab Werk. Beim Versendungskauf (vgl. Abschnitt 3.1) trägt der Besteller die 

Transportkosten und die Kosten einer etwaig von ihm gewünschten Transportversicherung. 

 

2. Zahlungsziel, Zahlungsbedingungen 

 

2.1 Unsere Lohnarbeiten betreffenden Rechnungen sind 14 Tage ab Rechnungsdatum und 

Lieferung netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. Sofern wir auch das Material liefern, sind unsere 

Rechnungen 30 Tage ab Rechnungsdatum und Lieferung netto ohne Abzug zur Zahlung fällig 

und gewähren wir 2 % Skonto im Falle einer Zahlung binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum 

und Lieferung.  
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2.2 Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. Der Besteller schuldet 

in diesem Fall Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich. Wir 

behalten uns die Geltendmachung eines weiter gehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 

Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins gemäß § 353 HGB 

unberührt.  

 

2.3 Der Besteller hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Ansprüche rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller 

auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.  

 

2.4 Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch 

mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird (z. B. durch einen Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur 

Leistungsverweigerung und - ggf. nach Fristsetzung - zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt 

(§ 321 BGB). Die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 

unberührt.  

 

3. Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 

 

3.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des 

Bestellers, der in diesem Fall auch die Kosten der Verpackung zu tragen hat, wird die Ware an 

einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 

vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere das 

Transportunternehmen, den Versandweg, die Verpackung) selbst zu bestimmen.  

 

3.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Ware geht 

spätestens mit der Übergabe auf den Besteller über. Beim Versendungskauf geht jedoch die 

Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 

Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 

die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt über. Der Übergabe 

steht es gleich, wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist.  

 

4. Lieferfrist und Selbstlieferungsvorbehalt 

 

4.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart.  

 

4.2 Wir behalten und die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vor. Sofern wir wegen der 

Nichtverfügbarkeit der Leistung verbindliche Lieferfristen nicht einhalten können, werden wir 

den Besteller hierüber unverzüglich informieren und eine bereits erbrachte Gegenleistung des 

Bestellers unverzüglich erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne ist 
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insbesondere bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer gegeben, wenn 

wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben. Unsere gesetzlichen Rücktritts- 

und Kündigungsrechte sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrages 

bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 

Leistung oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch die gesetzlichen 

Rücktritts- und Kündigungsrechte des Bestellers. 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

 

5.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten 

wir uns das Eigentum an den verkauften Waren und denjenigen Waren vor, an denen wir durch 

Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe Eigentum erworben haben, sofern 

nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer ist als der Wert des 

Stoffes. 

 

5.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der 

gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. 

Der Besteller hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn Zugriffe Dritter auf die 

uns gehörenden Waren erfolgen.  

 

5.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen 

Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 

zurückzutreten und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen, wenn wir 

dem Besteller zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 

derartigen Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.  

 

5.4 Der Besteller ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang weiter zu veräußern und zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die 

nachfolgenden Bestimmungen. 

 

5.4.1 Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als 

Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 

deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der 

Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für 

das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.  

 

5.4.2 Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 

Dritte tritt der Besteller schon jetzt insgesamt oder - falls das Eigentumsrecht Dritter bestehen 
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bleibt - in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Abschnitt 5.4.1 zur 

Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die im Abschnitt 5.2 genannten Pflichten 

des Bestellers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.  

 

5.4.3 Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, 

die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns 

gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt ist und kein sonstiger Mangel 

seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der 

Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 

(Dritten) die Abtretung mitteilt.  

 

5.4.4 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 20 %, 

werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheit nach unserer Wahl freigeben.  

 

6. Vorrichtungen, Werkzeuge 

 

Werkzeuge, Vorrichtungen und Modelle, die wir anfertigen, bleiben, vorbehaltlich gesonderter 

Vereinbarung, unser Eigentum. 

 

7. Mängelansprüche des Bestellers, Hinweise zum Tra nsport und zur Lagerung 

 

7.1 Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt 

bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 

(§§ 478, 479 BGB).  

 

7.2 Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu 

beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht.  

 

7.3 Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des HGB, so setzen die Mängelansprüche des Bestellers 

voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Der 

Besteller hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung, soweit dies nach ordnungsmäßigem 

Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, uns unverzüglich 

schriftlich Anzeige zu machen. Unterlässt der Besteller die Anzeige, so gilt die Ware als 

genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht 

erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die schriftliche Anzeige 

unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels gemacht werden; anderenfalls gilt die Ware 

auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte des Bestellers 

genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.  
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7.4 Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, soweit diese auf nachfolgende Gründe 

zurückzuführen sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 

durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung und üblicher Verschleiß, fehlerhafte oder 

nachlässige Behandlung, unsachgemäße oder den Zeitraum von sechs Monaten 

überschreitende Lagerung ohne Vorkehrungen gegen witterungs- und temperaturbedingte 

Veränderungen der Ware, übermäßige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, 

elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht von uns zu vertreten sind, 

unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder 

Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter.  

 

7.5 Die von uns gefertigten oder bearbeiteten Waren, insbesondere Guss- und Schmiedestücke, 

sind materialbedingt in besonderem Maße korrosionsanfällig. Trotz Verpackung, für die wir auf 

Verlangen und auf Kosten des Bestellers sorgen (vgl. Abschnitte 1.4 und 3.1), kann sich durch 

Temperaturschwankungen infolge des Transports innerhalb der Verpackung Tauwasser 

(Kondenswasser) bilden. Eine nicht unverzügliche Entfernung des Kondensats, die 

gegebenenfalls bis zur Beendigung des Kondensationsprozesses wiederholt werden muss, 

kann zur Reaktion des Werkstoffes und damit zu Beeinträchtigungen und Schäden führen. 

Auch für diese Beeinträchtigungen und Schäden übernehmen wir keine Gewähr. Spezielle 

Handlungsempfehlungen finden Sie in der Webpräsenz unseres Lieferanten unter 

http://www.brangs-heinrich.com .  

 

7.6 Ist die gelieferte Ware mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch 

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 

(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den 

gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

 

7.7 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 

Besteller den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis 

zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

 

7.8 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 

geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 

Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 

zurückzugeben.  

 

7.9 Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Besteller zu 

setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften 

entbehrlich ist, kann der Besteller vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. 

Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.  
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7.10 Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

bestehen nur nach Maßgabe von Abschnitt 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen.  

 

8. Schutzrechte, Zeichnungen, Muster, Anforderungen  an Beistellungen 

 

8.1 Der Besteller gewährleistet, dass durch seine Vorgaben oder durch die Verwendung uns zur 

Verfügung gestellter Zeichnungen, Muster und sonstiger Ausführungsvorschriften Schutzrechte 

Dritter, insbesondere Marken-, Muster-, Patent- und Urheberrechte, nicht durch Verschulden 

des Bestellers verletzt werden. Der Besteller ist verpflichtet, uns diesbezüglich schad- und 

klaglos zu halten.  

 

8.2 Der Besteller ist für die ordnungsgemäße Anlieferung von Beistellungen (insbesondere vom 

Besteller zur Weiter- oder Mitverarbeitung gelieferter Stoffe) verantwortlich. Beistellungen 

müssen, auch mit Rücksicht auf die Witterungs- und Temperaturverhältnisse, so verpackt und 

mit einer solchen Temperatur angeliefert werden, dass eine Verschlechterung oder 

Veränderung infolge des Transports, insbesondere eine Tauwasserbildung 

(Kondenswasserbildung) an den Beistellungen auch nach der Anlieferung ausgeschlossen ist. 

 

9. Sonstige Haftung 

 

9.1 Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers soll - abgesehen von den Fällen des Abschnitts 7 

- weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. Ebenso sollen uns zustehende gesetzliche 

oder vertragliche Rechte und Ansprüche weder ausgeschlossen noch beschränkt werden.  

 

9.2 Wir haften uneingeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit - auch unserer 

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen - sowie für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 

unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenso uneingeschränkt haften wir bei der Abgabe 

von Garantien und Zusicherungen, falls gerade ein davon umfasster Mangel unsere Haftung 

auslöst. Keine Beschränkung besteht auch bei der Haftung aus Gefährdungstatbeständen, 

insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine etwaige Haftung nach den Grundsätzen 

des Rückgriffs des Unternehmers nach den §§ 478 f. BGB bleibt unberührt.  

 

9.3 Bei der sonstigen schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten, vgl. 

Abschnitt 9.8) ist unsere verbleibende Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. 
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9.4 Im Übrigen ist die Haftung - gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere Ansprüche aus der 

Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, unerlaubter Handlung sowie sonstiger 

deliktischer Haftung) - ausgeschlossen.  

 

9.5 Gleiches (Ausschlüsse, Begrenzung und Ausnahmen davon) gilt für Ansprüche aus 

Verschulden bei Vertragsschluss.  

 

9.6 Für den Fall des Aufwendungsersatzes (mit Ausnahme desjenigen nach §§ 439 Absatz 2, 635 

Absatz 2 BGB) gilt dieser Abschnitt 9 entsprechend. 

 

9.7 Ein Ausschluss oder eine Begrenzung unserer Haftung wirkt auch für unsere gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 

9.8 Kardinalpflichten sind wesentliche Pflichten, also solche Pflichten, die dem Vertrag sein 

Gepräge geben und auf die der Vertragspartner vertrauen darf; es handelt sich damit um die 

wesentlichen Rechte und Pflichten, die die Voraussetzungen für die Vertragserfüllung schaffen 

und für die Erreichung des Vertragszwecks unentbehrlich sind.  

 

9.9 Mit keiner der voranstehenden Klauseln ist eine Änderung der gesetzlichen oder 

richterrechtlichen Beweislastverteilung bezweckt.  

 

10. Verjährung 

 

10.1 Abweichend von § 438 Absatz 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung.  

 

10.2 Handelt es sich bei der Ware jedoch um eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 

verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung fünf 

Jahre ab Ablieferung. Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche 

Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Absatz 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist (§ 438 Absatz 3 BGB) und 

für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB).  

 

10.3 Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertraglich und 

außervertragliche Schadensersatzansprüche des Bestellers, die auf einem Mangel der Ware 

beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 

BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für 

Schadensersatzansprüche des Bestellers gemäß Abschnitt 9 ausschließlich die gesetzlichen 

Verjährungsfristen.  



 

 

Kommanditgesellschaft 
AG Arnsberg HRA 5977 

persönlich haftende Gesellschafterin:  
F.Schumacher Verwaltungs-GmbH 
AG Arnsberg HRB 7067  

F.Schumacher 
Maschinenteilefabrik GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 8 
59505 Bad Sassendorf-Ostinghausen  

Volksbank Hellweg e.G. 
Kto.-Nr.: 260 9104 300 
BLZ: 414 601 16 

Tel: 0 29 45 / 96 08 -0  /  Fax:  -19 
www.schumacher-maschinenteile.de 
info@schumacher-maschinenteile.de  

Geschäftsführer: Ansgar Schumacher, 
Elmar Schumacher 

Futterdrehteile bis Ø 1500 mit allen Folgebearbeitungen, 
einbaufertig, aus allen Werkstoffen. 

Prismatische Komplettbearbeitungen  
auf CNC-Bearbeitungszentren bis X 2000; Y 800; Z 700. 
Eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau. 

 

 

10.4 Mit keiner der voranstehenden Klauseln ist eine Änderung der gesetzlichen oder 

richterrechtlichen Beweislastverteilung bezweckt.  

 

11. Rechtswahl und Gerichtsstand 

 

11.1 Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen 

(Vertrags-)Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG). Voraussetzungen und 

Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gemäß Abschnitt 5 unterliegen hingegen dem Recht am 

jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des 

deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.  

 

11.2 Ist der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher - auch 

internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 

mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Bad Sassendorf. Wir sind jedoch 

auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers zu erheben.  

 

 


